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Haus am Rosenberg

Wohnheim und Außenwohngruppen für psychisch kranke Menschen

Friesener Str. 47, 96317 Kronach
H A U S O R D N U N G

Liebe Bewohnerin, lieber Bewohner,

wir heißen Sie herzlich willkommen in unserer Einrichtung.

Damit Sie sich bei uns besser zurechtfinden, geben wir Ihnen nachfolgend eine Übersicht über die bei uns geltenden Regeln, die für Sie Rechte, aber auch Pflichten bedeuten. Lesen Sie dazu auch Ihren Heimvertrag genau durch. Wenn Sie Fragen zum Heimvertrag oder den folgenden Erläuterungen haben, dann wenden Sie sich ruhig an Ihren Bezugsbetreuer oder die Einrichtungsleitung.

Zunächst kurz zu unserem Haus:

Träger des Wohnheimes ist der Bezirksverband Ober- und Mittelfranken der ARBEITERWOHLFAHRT. Das Haus hat 24 Einzelzimmer und 2 Doppelzimmer. Jeweils 5 bzw. 6 Bewohner bilden eine Wohngruppe, für die ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin als Bezugsbetreuer zuständig ist. Außerdem haben wir mehrere Außenwohngruppen mit jeweils weiteren 2 bis 6 Bewohnern.

Ihr/e Bezugsbetreuer* bei der Aufnahme ist/sind






  …….................................................................

Das Leben in einer Gemeinschaft mit anderen Menschen erfordert natürlich auch Regelmäßigkeiten und Regeln, die wir Ihnen zur Information und Orientierung auf den folgenden Seiten in alphabetischer Reihenfolge beschreiben. Stichpunkte sind:
Alkohol

Ausgang und Taschengeld

Besuche
Dienste

Drogen

Entwicklungsplan (Stufenplan)

Gemeinschaftsbereiche

Haustierhaltung

Heimbeirat

Krisen – Krisenzimmer

Medikamente

Nachtruhe

Persönlicher Bereich

Rauchen

Sicherheit

Tätigkeitsbereiche

Tagesablauf

Telefon

Therapeutisches Konzept und therapeutische Maßnahmen

Urlaub

Versammlungen

Grundsätzlich gilt: 
Was möglich ist, bestimmen Sie selbst auch mit - zusammen mit Ihren Mitbewohnern, dem Heimbeirat und Ihren Bezugsbetreuern.

Wenn Sie der Meinung sind, dass bei einer Regelung auch eine Ausnahme möglich sein müsste, dann reden Sie mit Ihrem Bezugsbetreuer - aber bitte vorher, nicht hinterher!

Eine ausführlichere Begründung zu Sinn und Zweck unserer Regelungen finden Sie in der Darstellung unseres ( therapeutischen Konzeptes, das Ihnen die Mitarbeiter auf Wunsch gerne aushändigen und erläutern.

Insgesamt möchten wir Sie – auch mit unseren Regelungen - ermuntern, Ihre Anliegen auf für Sie selbst und Ihre Mitmenschen angemessene und verträgliche Weise anzugehen und umzusetzen, damit Sie so in Ihrer persönlichen Entwicklung auch weiter kommen. 

Die vielen Regelungen bieten dabei die Orientierungspunkte (manchmal vielleicht auch Reibungspunkte), die zu  konstruktiven Lösungen und Ergebnissen – letztlich in Ihrem Sinne – führen sollen.

Und dazu haben Sie immer unsere Unterstützung.

ALKOHOL:
Alkohol ist im Haus allgemein verboten! 

Das heißt, dass im Haus weder Alkohol getrunken noch Alkohol mitgebracht oder im Haus aufbewahrt werden darf. Dies gilt auch für Besucher!

Wenn Sie früher Probleme im Umgang mit Alkohol hatten oder jetzt noch haben, erhalten Sie eine besondere Alkoholregelung, die Ihr Wohngruppen-Bezugsbetreuer mit Ihnen abspricht.

Ausnahmen vom allgemeinen Alkoholverbot sind nur im Rahmen einer besprochenen individuellen Planung und unter ausdrücklicher Erlaubnis eines verantwortlichen Mitarbeiters möglich.

siehe auch ( therapeutisches Konzept und ( Konsequenzen und erzieherische Maßnahmen.
AUSGANG und TASCHENGELD:

Im Rahmen unseres therapeutischen Konzeptes verfügen Sie über Ausgang und Taschengeld in  Form eines „Entwicklungsplanes“, der Sie zu einer Weiterentwicklung motivieren soll und bei Problemen oder Regelübertretungen Konsequenzen benennt. 
Für den Anfang in der Einrichtung gilt eine sechswöchige Probephase. Die Bedingungen für diese Probephase vereinbart Ihr Bezugsbetreuer mit Ihnen ebenfalls in Anlehnung an unseren Entwicklungsplan. 

Nach Ablauf der Probephase besprechen Sie mit Ihrem Bezugsbetreuer, welche Regelungen notwendig sind.

siehe auch ( Entwicklungsplan
BESUCHE:
siehe auch ( Entwicklungsplan
Besuche können Sie außerhalb der Arbeits – und Therapiezeiten abhängig von Ihrer Einstufung im ( Entwicklungsplan, längstens aber bis 22 Uhr empfangen.

Die Besucher sollen sich zu Beginn des Besuchs kurz beim Personal vorstellen bzw. anmelden. 
Ihre Besucher können nach vorheriger Anmeldung und Bezahlung des aktuell gültigen Essensatzes auch an den Mahlzeiten teilnehmen.

Bitte nehmen Sie mit Ihren Besuchern Rücksicht auf Ihre Mitbewohner.

siehe auch ( Entwicklungsplan
DIENSTE:
Ein funktionierendes Zusammenleben setzt auch Ihre Beteiligung an der Versorgung und den Aufgaben in der Wohngruppe voraus. 

Die einzelnen Pflichten und Dienste (wie z.B. Küchen- und Putzdienst) werden jeweils in den Gruppenversammlungen gemeinsam mit Ihrem Bezugsbetreuer geregelt und sind verbindlich. Aus diesem Grunde ist es auch notwendig, dass Sie an diesen Gruppenversammlungen teilnehmen.
DROGEN:
Der Besitz und die Einnahme von Drogen ist grundsätzlich verboten.

Zu Ihrem Schutz und dem Schutz Ihrer Mitbewohner erklären Sie sich mit der Aufnahme in die Einrichtung damit einverstanden, sich den Alkohol- und Drogentests zu unterziehen, die vom Betreuungspersonal der Einrichtung im Rahmen des therapeutischen Konzeptes angeordnet werden.

Bei positivem Testergebnis werden Ihnen die Kosten des Testmaterials in Rechnung gestellt.

Eine Verweigerung eines Tests wird immer als Verstoß gegen die Hausordnung und positiver Test bewertet. 

Siehe auch ( Konsequenzen und erzieherische Maßnahmen
ENTWICKLUNGSPLAN:
(Stufenplan) 
Zu Ihrer Orientierung in verschiedenen lebenspraktischen Bereichen steht den Mitarbeitern auch ein sog. „Entwicklungsplan“ zur Verfügung, der diese Bereiche entsprechend Ihren aktuellen Fähigkeiten und Problemen auf zur Weiterentwicklung motivierende Weise regelt. 

Dabei gilt: je besser Sie mit den einzelnen Bereichen wie Taschengeld, Ausgang, Besuch, Alkohol (Drogen), Dienste und Arbeit zurechtkommen, desto weiter können Sie aufrücken. Umgekehrt führen Probleme in diesen Bereichen zu einer Herunterstufung.

Über Ihre aktuelle Einstufung und die verschiedenen Veränderungsmöglichkeiten im  Entwicklungsplan, die Aufstiegs- und Abstiegsgründe in Zusammenhang mit Ihrem Hilfeplan sowie mit Regeleinhaltung oder -verstößen informieren Sie Ihre Bezugsbetreuer.

siehe auch ( Ausgang und Taschengeld

GEMEINSCHAFTSBEREICHE:
Im Haus stehen Ihnen sowohl in Ihrer Wohngruppe als auch im Dachgeschoß ("Cafe") Gemeinschaftsräume zur Verfügung.  Die Gemeinschaftsräume sind so zu hinterlassen, wie sie angetroffen wurden. Der "Cafe-Betrieb" wird von der Cafe-Gruppe organisiert und ist in der Regel werktags, am Wochenende und an Feiertagen. 
Teilweise finden unter der Woche auch Veranstaltungen statt.
Achten Sie bei der Benutzung der Gemeinschaftsbereiche darauf, weder Verschmutzungen noch Schäden zu hinterlassen – Sie sind sonst für deren Beseitigung verantwortlich.

Gemeinschaftliche Vorräte dürfen Sie nur wie vorgesehen verwenden. Missbrauch im Umgang mit gemeinschaftlichen Vorräten wird als Diebstahl betrachtet und verpflichtet Sie zur Wiedergutmachung, unter anderem in Form von doppeltem Ersatz.

HAUSTIERHALTUNG:
Haustiere können unter besonderen Umständen und nur mit Einverständnis der Leitung in die Einrichtung eingebracht werden.

Es gibt dazu ein Antragsverfahren und auch eine Checkliste, die Sie bei Bedarf mit Ihrem Bezugsbetreuer durchgehen.

HEIMBEIRAT:
Neben den Gruppen- und Hausversammlungen bietet der von allen Bewohnern gewählte Heimbeirat auch Ihnen die Möglichkeit, Ihre Interessen vorzubringen und durch den Heimbeirat vertreten zu lassen. Der Heimbeirat tagt in der Regel einmal im Monat.

Derzeit ist die/der Vorsitzende des Heimbeirates







, die/der Ihnen gerne auch weitere Auskünfte  ___________________________________________

geben wird.  





             Vorsitzende/r des Heimbeirates
KRISEN / KRISENZIMMER: 

Wir bemühen uns, Ihnen auch bei psychischen Krisen Sicherheit, Entlastung und Orientierung zu geben. Entsprechend werden wir für Sie auch Krisenstrategien entwickeln, um einen Krisenverlauf für Sie selbst und ggf. Andere erträglicher zu machen, zum Beispiel auch in Form einer Behandlungsvereinbarung.
Im Rahmen einer psychischen Krise oder bei bedrohlichen Verhaltensauffälligkeiten können Sie zu Ihrer Entlastung, Ihrem Schutz oder zum Schutz anderer, ggf. auch zur Vermeidung einer Klinikbehandlung, vorübergehend auch in ein Krisenzimmer verlegt werden. 
Die Verlegung endet, wenn der Grund für die Verlegung nicht mehr besteht. 

Die Anforderungen im Krisenzimmer sind zwar deutlich abgesenkt, dennoch sind Sie auch dort für Sauberkeit und Vermeidung von Schäden verantwortlich.

Ausgang und Besuche bzw. Ihr „Entwicklungsplan“ werden in dieser Zeit Ihrem Befinden angepasst und können - zu Ihrem Schutz - deutlich eingeschränkt sein oder ganz ausgesetzt werden.

Ihr reguläres Zimmer bleibt Ihnen in dieser Zeit erhalten.

Weitere Informationen dazu entnehmen Sie unserer Anleitung „Krisenzimmer-Verlegungen als Teil der Krisenintervention“, die Ihnen unsere Mitarbeiter gerne erläutern.
MEDIKAMENTE:
Die vom Arzt verordneten Medikamente müssen Sie in Ihrem eigenen Interesse einnehmen. Sonstige Medikamente dürfen Sie nur mit Kenntnis Ihres Wohngruppen-Bezugsbetreuers ins Haus bringen und einnehmen. Um Missverständnisse zu vermeiden informieren Sie bitte immer gleich Ihren Bezugsbetreuer, wenn Sie neue oder andere Medikamente vom Arzt verordnet bekommen haben.

NACHTRUHE:
Von 22.00 bis 6.00 ist Nachtruhe. Im Interesse aller bitten wir Sie, Rücksicht aufeinander zu nehmen. Musik und Fernseher stellen Sie bitte so ein, dass sich Ihre Mitbewohner dadurch nicht gestört fühlen. Es stehen Ihnen entsprechende Geräte auch im Dachcafe während der Öffnungszeiten dort zur Verfügung.

PERSÖNLICHER BEREICH:
Sie haben in unserer Einrichtung ein eigenes Zimmer bzw. einen eigenverantwortlichen Wohnplatz in einem Doppelzimmer.
Selbstverständlich dürfen Sie Ihr Zimmer bzw. Ihren Bereich nach Ihren Vorstellungen gestalten, soweit dadurch nichts beschädigt oder andere gestört werden.

Damit sind Sie natürlich auch für Ihr Zimmer bzw. Ihren Bereich selbst verantwortlich, sowohl für Ihren darin befindlichen Besitz, die Ihnen übergebenen Sachen, als auch für die notwendige Sauberkeit (siehe dazu auch „Sauberkeit und lebenspraktisches Training“).
Zur Erinnerung: Wie im Heimvertrag festgehalten erhalten Sie für Ihr Zimmer einen eigenen Schlüssel, der sowohl Ihr Zimmer als auch die Wohngruppentüre aufschließt. Diesen Schlüssel erhalten Sie unter der Voraussetzung, dass Sie damit verantwortlich umgehen und Ihr Zimmer in Ordnung halten. Dazu gehört auch, dass Sie den Mitarbeitern - nach Aufforderung - Zutritt gewähren. Ein unzuverlässiger Umgang kann zum Entzug Ihres Schlüssel führen.
Umgekehrt kann Ihnen bei entsprechender Zuverlässigkeit auch ein Haustürschlüssel zur Verfügung gestellt werden.

Den Verlust eines Schlüssels melden Sie bitte gleich einem Bezugsbetreuer. Sie können dann gegen Zahlung der Kosten einen neuen Schlüssel erhalten.

Für Ihre privaten Kleider und andere Wäsche sind im Haus Waschräume und Waschmaschinen sowie Wäschetrockner vorhanden. Hierbei hilft Ihnen gerne Ihr Bezugsbetreuer.

RAUCHEN:
Zum Wohl unserer Bewohner und Mitarbeiter und zum besonderen Schutz der Nichtraucher und auch aufgrund der aktuellen Gesetzeslage ist das Rauchen in unserer Einrichtung nicht erlaubt. Zusätzlich soll damit auch die Brandgefahr, Schäden und übermäßige Verschmutzung, die durch das Rauchen immer wieder entstehen, reduziert werden.

Deshalb besteht ein Rauchverbot im gesamten Haus!

Wenn Sie rauchen wollen können Sie folgende Möglichkeiten nutzen:

Außerhalb der Einrichtung, im Freien (Hof, Garten): Bitte die aufgestellten Aschenbecher benutzen.

Wohngruppen mit Balkon: Auf dem Balkon ist Rauchen erlaubt (Bitte Balkontüre schließen, damit kein Rauch in die Wohngruppe zieht und die aufgestellten Aschenbecher benutzen).

Bei Verstößen gegen diese Regelung müssen Sie ggf. über erzieherische Maßnahmen an einer Korrektur Ihres Verhaltens arbeiten. 
Verstöße wirken sich auch auf Ihre Einstufung im ( Entwicklungsplan aus. 
Siehe auch ( Konsequenzen und erzieherische Maßnahmen
SICHERHEIT:


Im Rahmen unseres therapeutischen Konzeptes erwarten und vermitteln wir angemessene Formen des Umgangs miteinander und mit den anvertrauten Sachen. 
Zum Schutz und zur Sicherheit aller sind Beleidigungen, Bedrohungen oder gar Tätlichkeiten genauso wie Sachbeschädigungen verboten. 
Bei Verstößen gegen diese Grundanforderungen des Zusammenlebens müssen Sie über eine Wiedergutmachung verlorenes Vertrauen Ihrer Mitbewohner wieder herstellen und ggf. über erzieherische Maßnahmen an einer Korrektur Ihres Verhaltens arbeiten. 
Verstöße wirken sich auch auf Ihre Einstufung im ( Entwicklungsplan aus.
siehe auch ( Entwicklungsplan, ( Konsequenzen und erzieherische Maßnahmen
TÄTIGKEITSBEREICHE:
In unserem Haus gibt es 3 Tätigkeitsbereiche, die Sie in der Regel während einer Probearbeit am Anfang Ihres Aufenthaltes bei uns kennen lernen und die wir Ihnen nach Fördermöglichkeit und soweit möglich auch nach Neigung vorschlagen:

Kreativwerkstatt / Ergotherapie
hier werden die verschiedensten Holzarbeiten, meist für unseren eigenen Bedarf, aber auch kreative Arbeiten unterschiedlichster Art gemacht.  

Hauswirtschaft
hier wird alles zur Versorgung und Sauberkeit des Hauses vorbereitet und durchgeführt. 
In Zusammenhang mit Festen und Veranstaltungen ergeben sich immer wieder kreative Arbeiten.

Hausmeister- und Gartenarbeiten
hier werden die Arbeiten angeboten, die der Instandhaltung oder der Behebung von Schäden in der Einrichtung dienen. Außerhalb übernehmen wir die Garten- und Rasenpflege sowie zum Teil andere Reparaturarbeiten. Kreative Arbeiten runden die Angebote ab.

Wir erwarten, dass Sie sich an einem dieser Tätigkeitsbereiche beteiligen.

Für die Tätigkeitsbereiche gibt es zu Ihrer Orientierung gemeinsame (Arbeitsregeln, die Ihnen die Mitarbeiter gerne zeigen und erläutern.

TAGESABLAUF:
Im Tagesablauf gibt es für Sie folgende verbindliche Zeiten:


-  Frühstück (in der Regel zwischen 8.00 Uhr bis 8.45 Uhr, je nach Wohngruppe)

-   9.00 Uhr  Beginn in den Arbeitsbereichen 

 
- 11.15 Uhr  Mittagspause in den Arbeitsbereichen

     
- 11.30 – 12.00 Uhr  Mittagessen


- 14.00 Uhr  Fortsetzung in den Arbeitsbereichen

     
- 16.15 Uhr  "Feierabend" in den Arbeitsbereichen

     
- 17.30 Uhr  Abendessen (je nach Wohngruppe auch früher)
Die Mahlzeiten nehmen Sie mit Ihrer Wohngruppe zusammen ein. 

Die Abwesenheit vom Essen ist nur mit ausdrücklicher Erlaubnis Ihres Bezugsbetreuers möglich.

Am Wochenende besteht für Sie die Möglichkeit - nach vorheriger Absprache mit Ihrem Bezugsbetreuer, den Tagesablauf zusammen mit Ihren Mitbewohnern anders zu gestalten. Ausdrücklich erwünscht ist es auch, wenn Wohngruppen in Absprache mit Ihrem Bezugsbetreuer ihre Selbstversorgung ausweiten, z.B. beim Einkaufen, Kochen usw. 
TELEFON:

Sie sind bei uns in unserer Haupteinrichtung unter der Telefonnummer 09261-6215-0 zu erreichen, in den Außenwohngruppen unter 09261-54202 (AWG1) oder 09261-54289 (AWG2). 

Anrufe können Sie außerhalb der Therapie- und Essenszeiten von 7.00  bis 22.00 Uhr entgegennehmen. Für eigene Telefonate steht Ihnen das Kartentelefon im Treppenhaus vor dem Dachcafe zur Verfügung. Karten dafür erhalten Sie gegen Bezahlung und Pfand in unserer Verwaltung.

THERAPEUTISCHES KONZEPT und THERAPEUTISCHE MASSNAHMEN: 

Im Rahmen unseres ( therapeutischen Konzeptes, das Sie jederzeit in unserer Verwaltung einsehen können und das die Mitarbeiter Ihnen gerne erläutern, gibt es standardmäßige Therapieangebote und Regelungen für alle Bewohner. 

Darüber hinaus werden für Sie in Form einer individuellen Hilfeplanung Angebote und Trainingsmaßnahmen entwickelt, die Ihnen helfen sollen, konstruktivere Formen des Umgangs mit Ihren Problemen, mit sich selbst und anderen zu üben. In diesem Zusammenhang kann es auch spezielle, auf ihre Probleme zugeschnittene Vereinbarungen und Anforderungen geben. 
In diesen Vereinbarungen werden sowohl die Anforderungen an Sie, unsere Unterstützung für Sie sowie auch die Konsequenzen geregelt, die bei einem Fehlverhalten Ihrerseits in Kraft treten.

Sie sind verpflichtet, an den für Sie als sinnvoll und notwendig erachteten Angeboten teil zu nehmen und sich an Ihre spezifischen Vereinbarungen zu halten.

siehe auch ( Entwicklungsplan, ( Konsequenzen und erzieherische Maßnahmen
URLAUB

Im Rahmen unseres therapeutischen Konzeptes können Sie bis zu 28 Tagen Urlaub im Jahr bekommen. Der Urlaub muss von Ihnen mit einem entsprechenden Vordruck beantragt werden. Dem Vordruck können Sie auch die Voraussetzungen für eine Genehmigung entnehmen.

Urlaub kann auch in Teilbereichen (z.B. nur im Arbeitsbereich) beantragt werden.
Die Möglichkeit einer Beurlaubung ist abhängig von Ihrem Befinden und der Einhaltung sowohl der allgemeinen als auch der mit Ihnen problemspezifisch vereinbarten Regelungen. 

Ein- oder mehrmals im Jahr finden auch organisierte Urlaube in Gruppen statt. Diese Urlaubstage werden auf Ihren maximal möglichen Urlaubsanspruch angerechnet. An der Finanzierung dieser Urlaubstage müssen Sie sich beteiligen.
VERSAMMLUNGEN:
Nicht nur für die Regelung der Dienste, sondern auch für die aktuellen Informationen, für die Lösung von Problemen und ein gutes Zusammenleben sind die Gruppen- und Hausversammlungen wichtig.

Ihre Teilnahme an den Gruppen- und Hausversammlungen ist deshalb notwendig und verbindlich.

Die Gruppenversammlungen ("Gruppenabend") finden regelmäßig wöchentlich statt, bei Ihrer 
Gruppe derzeit am                        


   um    
   
          Uhr.

                        
   -----------------------
   
----------------

Hausversammlungen finden in der Regel einmal im Monat oder auf Anregung von Bewohnern, des Heimbeirates oder der Mitarbeiter statt.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

Noch einmal: 

Was möglich ist, bestimmen Sie selbst auch mit - zusammen mit Ihren Mitbewohnern, dem Heimbeirat und Ihren Bezugsbetreuern.

Wenn Sie der Meinung sind, dass bei einer Regelung auch eine Ausnahme möglich sein müsste, dann reden Sie mit Ihrem Bezugsbetreuer - aber bitte vorher, nicht hinterher!

Insgesamt möchten wir Sie ermuntern, Ihre Anliegen auf für Sie selbst und Ihre Mitmenschen angemessene und verträgliche Weise anzugehen und umzusetzen, damit Sie so in Ihrer persönlichen Entwicklung auch weiter kommen. 

Die vielen Regelungen bieten dabei Orientierungspunkte (manchmal vielleicht auch Reibungs-punkte), die zu  konstruktiven Lösungen und Ergebnissen – letztlich in Ihrem Sinne – führen sollen.

Und dazu haben Sie immer unsere Unterstützung.

* „Bezugsbetreuer“:

    Ob Mitarbeiterin oder Mitarbeiter - der leichteren Lesbarkeit zuliebe verwenden wir immer den Begriff „Bezugsbetreuer“ !






